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Zusatzprotokoll 
zum Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland

I

Zu Artikel 3:

Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepu
blik Deutschland kommen überein, eine Kommission aus Be
auftragten der Regierungen beider Staaten zu bilden. Sie wird 
die Markierung der zwischen den beiden Staaten bestehenden 
Grenze überprüfen und, soweit erforderlich, erneuern oder 
ergänzen sowie die erforderlichen Dokumentationen über den 
Grenzverlauf erarbeiten. Gleichermaßen wird sie zur Rege
lung sonstiger mit dem Grenzverlauf im Zusammenhang 
stehender Probleme, zum Beispiel der Wasserwirtschaft, der 
Energieversorgung und der Schadensbekämpfung, beitragen.

Die Kommission nimmt nach Unterzeichnung des Vertrages 
ihre Arbeit auf.

II

Zu Artikel 7:

1. Der Handel zwischen der Deutschen Demokratischen Re
publik und der Bundesrepublik Deutschland wird auf der 
Grundlage der bestehenden Abkommen entwickelt.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland werden langfristige Vereinbarun
gen mit dem Ziel abschließen, eine kontinuierliche Ent
wicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zu fördern, 
überholte Regelungen anzupassen und die Struktur des 
Handels zu verbessern.

2. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland bekunden ihren Willen, zum beider
seitigen Nutzen die Zusammenarbeit auf den Gebieten 
der Wissenschaft und Technik zu entwickeln und die hier
zu erforderlichen Verträge abzuschließen.

3. Die mit dem Vertrag vom 26. Mai 1972 begonnene Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet des Verkehrs wird erwei
tert und vertieft.

4. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland erklären ihre Bereitschaft, im Inter
esse der Rechtsuchenden den Rechtsverkehr, insbesondere 
in den Bereichen des Zivil- und des Strafrechts, vertrag
lich so einfach und zweckmäßig wie möglich zu regeln.

5. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland stimmen überein, auf der Grund
lage der Satzung des Weltpostvereins und des Internatio
nalen Fernmeldevertrages ein Post- und Femmeldeab- 
kommen abzuschließen. Sie werden dieses Abkommen 
dem Weltpostverein (UPU) und der Internationalen Fern
melde-Union (UIT) notifizieren.

In dieses Abkommen werden die bestehenden Verein
barungen und die für beide Seiten vorteilhaften Verfah
ren übernommen werden.

6. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland erklären ihr Interesse an einer Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. 
Sie stimmen überein, daß in dem entsprechenden Vertrag 
auch der Austausch von Medikamenten sowie die Behand
lung in Spezialkliniken und Kuranstalten im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten geregelt werden.

7. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland beabsichtigen, die kulturelle Zusam
menarbeit zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden sie 
Verhandlungen über den Abschluß von Regierungsab
kommen aufnehmen.

8. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland bekräftigen ihre Bereitschaft, nach 
Unterzeichnung des Vertrages die zuständigen Sport
organisationen bei den Absprachen zur Förderung der 
Sportbeziehungen zu unterstützen.

9. Auf dem Gebiet des Umweltschutzes sollen zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland Vereinbarungen geschlossen wer
den, um zur Abwendung von Schäden und Gefahren für 
die jeweils andere Seite beizutragen.

10. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland werden Verhandlungen mit dem 
Ziel führen, den gegenseitigen Bezug von Büchern, Zeit
schriften, Rundfunk- und Fernsehproduktionen zu er
weitern.

11. Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundes
republik Deutschland werden im Interesse der beteiligten 
Menschen Verhandlungen zur Regelung des nichtkom
merziellen Zahlungs- und Verrechnungsverkehrs aufneh
men. Dabei werden sie im gegenseitigen Interesse vor
rangig für den kurzfristigen Abschluß von Vereinbarun
gen unter sozialen Gesichtspunkten Sorge tragen.

Protokollvermerk zum Vertrag

Wegen der unterschiedlichen Rechtspositionen zu Vermö
gensfragen konnten diese durch den Vertrag nicht geregelt 
werden.

Anläßlich der Unterzeichnung des Vertrages über die 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der Deutschen Demo
kratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland er
klärt die DDR:

„Die Deutsche Demokratische Republik geht davon aus, 
daß der Vertrag pine Regelung der Staatsangehörigkeitsfrage 
erleichtern wird.“

Berlin, den 21. Dezember 1972

Dr. Michael K o h l


